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Zur Nevision des luzernischen Steuergesetzes.

(Vorirag, gehalien im Vrrein der syrristunigen der Siatt Luzern,
von dem Nredalior dieses Vlaties.)

——

dlebei in Betracht, daß der Erwerb im Verhältniß zum

Vermögen sehr hoch veranschlagt ist; denn bekannilich
vird von 130 Fr. Erwerb die gleiche Steuer bezogen wie

non 1000 Fr. Vermögen, mit andern Worten: 150 Fr.

Erwerb werden wie 1000 Fr. Vermögen bebandelt. Dieses

Jerhältniß ist fur den ersiern sehr ungünstin, und schon
arin liegt ein Grund, den Erwerb nicht auch noch mit

Armensteuern zu belasten.

Zweltens sällt in Betracht, daß der Kanton Luzern
m Sroßen und Ganzen wenig Einwohner zählt, welche
ich cines bedeutendern Erwerbs ersreuen; ein solcher
st'in der Regel nur da vorhanden, wo viel Industrie

ind Handel isi. An beiden ist der Kanton Lujern ver.

—DD—
chaftlicher Kanlon. Eine Aufnahme macht allerdings die

„tadt Luzern mit ihrer Fremdenindustrie, aber gerade be
üglich unserer Stadi sind Gründe vorhanden, die Erwerbe

deuer nicht weiter aubzudehnen.

Der Hauptgrund aber, warum ich gegen eine stärkere

Zelastung des Erwerbes bin, liegt in einem andern Ver

zaltnitß. Die Erwerbofähigkelt ist durch gewisse physische
ind geistige Eigenschasien bedingt; wo diese zurück
gehen oder verschwinden, da vermindert sich auch der Er

werb oder hört ganz auf. Wenn der Arm des Handaubeiters

urch einen Unfall unbrauchbar gemacht wird, wenn die

Zeiñeskrafte des Kopfarbeiters insolge dieses oder jenes
Jorganges erschlaffen, so steht der Erwerb sille. Die Er—

Serbesahigkeit ist iausenderlei gufällen unterworfen, die
ie teduzlren oder geradezu vernichten. Anders ist es beim

dermögen. Gülten, Alilen, Obligationen, Rentenscheine
rxagen ihre Zinsen, Häuser und Liegenschaften werfen
Nieth und Pachtgelder ab, uuch wenn der Besider Leine

dand und keinen Fuß bewegt. Der Erwerb nimmt in der

Regel mit dem zunehmenden Alter von selbst ab oder hört

auch ganz auf; war der Betreffende auf denselben ange

viesen, so gerath er in eine mehr oder weniger drückende

Nothlage. Fundirter Besiß dagegen trägt dem Inhaber
zrüchte biß an dessen Lebensende. Daraus erhellt gewiß

ur Edidenz, daß der Erwerb ein vlel prekärerer Steuer-

altor ist, als dad Vermogen, und daher auch Anspruch

wuf mildere Behandlung und größere Schonung hat.
Wohl hat ein Franken, den ich durch Arbeit erworben
Jabe, so viel Kaufswerth, wie ein Franken, den mir eine

Zült abwirft; allein der letztere Franken kehrt alle Jahre
hne mein Zuthun wieder, der erstere Franken aber bleibt

ielleicht schon morgen füur immer aus.

Im Weitern muß ich noch auf einthatsächliches Ver.
Jältuitß aufmerlsam machen, das sür die Einwohner der

3radt Luzernhierbesonders bestimmend sein muß. Et
st bekannt, daß das Erwerbesteuerkaplial gerade in der
Ztadt Luzern sehr fleißig aufgesucht und zur Besicuerumns
jerangezogen wird, daß dagegen der Erwerb in den Land

emeinden sehr lax besteuert wird. Dieser Beweis kann zlffer
näßig erstellt werden. Laut dem reglerungerathlichen Verwal·
ungetericht betrug auf den 1. Janner 1883 das Er
derbesteuerkapital des ganzen Kantone

4,659,690 Fr., und daran trug die Stadt Luzern
nicht weniger als 33,379, 400 Fr. bel. Die 18,000

inwohner der Stadt Luzern versteuerten also
in Erwerbokapital, das um 12 Millionen größer

nar, als dabjenige der 112, 000 Einwohner der
anzen übrigen Kantons. 55

Das gibt zu denken, besonders wenn man in Betracht

leht. daß in der Stabit Luzern gerade die kleinern Ein

ommen sehr siark herzenommen sind. Die stadtische
zteuerbehörde kennt die Salarien der fix besoldeten Be
rmiten und Angestellten genau, denn sie kann sich jeden

lugent lick hierüber Aufschluß verschaffen; bis zu 2/., ja
/ werden diese Salarien in das Steuertegisier eingestelt.

Jei größern Einkommen, aus Handel, Induslrle, Holel
vetrieb u. drgl., ist die Ermitilung bei weliem weniger

eicht und diese werden daher sicher auch nicht so stark
on der Vesteuerung getroffen, wie die kleinern Einkommen.

Die Einwohner der Stadt Luzern haben daher den un

nitlelbarsten und dringendsten Grund, gegen die Be
euerung des personlichen Erwerbs im Armenwesen Front
u madhen und dieses fakilsche privilegium ailioxzum mit
allen Kräften von sich abzuwehren.

Tie Betheiligung der Stadt Luzern am

StrasßenbahnUnternehmen LuzernKriens.

Echluß.)

Der Schluß der stadträlhlichen Votschast an den Großen

Stadtraih lauset:

Mit dem Komite der Krienserbahn wurde nach diesen

Vorverhandlungen eine Uebereinkunst vereinbart, welche wir
Ihnen zur Genchmigung vorzulegen uns bechren.

Ueber den rechnischen Theil der Vorlage wird Ihnen die
dommission in Vauangelcgenheiten, welcher wir die Pläne
ur Kenntnißnahme zugestellt haben, reseriren. Wir glauben,
daß damit die Traco.Frage zur vollständigen Sicherung unserer
Jemeinde und Verlehro·Interessengeregeltist.

Was nun die Uebernahme der Mehrlkosten der Vahnstrece

riensergatterLiniger's Säge betrifft, so war allerdings ur
prunglich von einer vollständigen Deckung derfelben durch
Zuschusse der Stadt Lujern nicht die Rede; aber ebensowenig
st damals eine Gegenleistung durch Miteigenthumsrechte an
»er Vahn in Aussicht geuommen worden. Stant einer Bei

ragdleistung  sonda perdus, soll nun die Gemeinde für ihre
Zuschüsse zur vollen Deckung der oft erwähnten Mehrkosten
m Veirage von 10,000 Fr. StammAllien dez Unternehmenß

erhalten.
Wir finden dieses Abkommen, auch wenn in Folge dessen

uim die Summe unseres Beitrages nicht weiter gemarktet
derden durste, vortheilhafter, nicht deßthalb, weil wir den
rhältlichen Altien einen vollen Werth beimessen, sondern weil
die Gemeinde Luzern als Betheiligte beim Bau, namentlich
iber beim Vetrieb der Vahn, mitzusprechen hat. Große eisen
zahnpolitisjche Interessen werden jeweilen bei der Altionär
Versammlung kaum ju vertreten fein; aber es können doch

Fragen det Betriebs zur Erörterung gelangen, wobei die
Stadt nicht als gleichgültiger Zuschauer auf der Seite stehen
darf. Die Stadt Luzern wird mit ihrem Altienbesih an Seite

des Siaates, der belannilich mit 80,000 Fr. betheiligt ist,
berusen fein: gegenüber den stark hervortretenden privaten
Interessen die allgemeinen Interessen zu vertheidigen.

Mit der Brtonung der zu erwerbenden Vertrelungorechte

nöchten wir aber keinedwegs der Vermuthung Raum geben,
daß wir die Altien zum vorncherein altz werthlos betrachten.
Die vorliegende Rentabilitätoberechnung, die in der That
aicht anfechtbar ist, verspricht den Inhabern der Stanmabtien
ine angemessene Verzinsung, und es ist ja wohl mößlich, daß
msere Betheiligung am Bahnunternehmen KriensLuzern eine
centable KapitalAnlage ist. Aber wir haben nicht nöthig,
zie Aubsicht auf Gewinn zu eröffnen, weil wir überzeugt sind,
ruch ohnedieß — durch das Uebereinlommen — die Interessen

inserer Gemrinde zu wahren, ohne anderseits dat Zustande
ommen der Bahnverbindung durch Forderungen, für die wir
aicht selbst in die Lüde treten, verhindert zu haben.

Es ist wohl nicht nörhig, Sie besonders auf den Wort
aut des Vertrages aufmerlsam zu machen, womit unserer

Uuffassung über Veraulassung und Vedeutung der hierseitigen
Aluenberheiligang Ausdrucd gegeben wird. Die Grenirinde
zetheiligt sich nicht am VahnUnternehmen als solches, londern
ritt bloß in den Riß, den ihre Forderungen bezüglich Fest
lellung des Tracs verursacht haben.

*

a *

Die pwischen dem Stadirath und dem Initlativkomite

in Kriens abgeschlossen Uebereinkunft hat solgenden
Wortlaut:

z 1. Das Komiie der Krienserbahn, resp. die zu griln

dende Altiengesellschaft für Erstellung einer StraßenCisendahn
riens·Luzern,übernimmtdieVerpflichtung, die genannie
Hahn im Gemeindebejirle Luzern genau nach dem vorlicgenden
deidseitig unterzeichneien Plane autzufuhren und indbesondert
das SchiencnGeleise vom Kriensergauuer abwärid bis zu

Aniger's Säge auf einem neu zu ersiellenden Parallelweg zur

Dbergrundsirase einzulegen.
Z 2. Der Stadrraih sicllt zu dem lrhtern Zwede der

Bahn-Gesellschafr das nöthige Terrain unenigelilich zur Ver
fügung. Das Terrain, sewie der Vahnkörper und die Brücke
bleiden Eigenthum der Siadigemeinde Luzern, mit dem

Charalter einer össentlichen Strafze, deren Benutung zur An
lage eines SchienngeleisesderVahn-Gesellschaftunterden
leichen Bedingungen zusteht, wie die Benuhung der übrigen
Straßensireclden laut dem vereinbarten Pflichtenheft zugestanden
worden ist.

Indbesondere bleibt der Korporationt Verwaliung ein un
gehinderten Zufahrtsrecht zu ihren zwischen Vahn und Krien—

dach gelegenen Grundstucken gewahrt.
z3.“ Für die Mehrkosien, welche dadurch entstehen, das

oie Vohn sian in die bestehende Obergrundstrasßze aus einem
zeuen Straßenkörper augelegt werden musßß und welche auf
10,000 Fr. berechnet sind, hat die Gemeinde Luzern aufzu
ommen, in der Weise, daß sie sich mit 10. 00 Ir. in Stamm
Akuien bei dem Unternchmen betheiligi.

34. Die Vrücke bei Liniger's Säge ist in der Weise

ju konsiruiren, daß dicselbe ohne weitere Vorlehren entweder

il.

Die fur die Revlsion des Steuergesetzes niedergesetzte

Broßrathetommission hat zunächst grunt sätzlich beschlossen,
n eine Nevlsion nur soweit einzutreten, als das Armen

deuerwesen in Vetracht kommt. Dieser Veschluß er
olgte indessen nur mit Stichentscheid des Kom

nissionsprasidenten. Die Minderheit war und in dafür,
A
ichranken solle.

Sodann wurden in Anlehnung an die betreffenden re

gierungeräthlichen Vorschlage eine Anzahl Veschlülsse ge
'aßt, welche ich nacheinander beleuchten und kommentiren
vill.

In erster Linie wurde folgender Grundsahß adopuirt:
„Aller Grund und Boden im Kanton sammt den

daraufstehenden Gebäuden ist in derjenigen Ge—
neinde steuerbar, wo er biegt. Demnach ist an das

Armenwesen dieser letztern Gemeinde auch das liegenschaft
iche Vermögen zu versteuern, gleichviel ob dir Besiher
Burger oder Niedergelassener sel.“

Dlese Vestimmung bringt insofern eine Reuerung,
zaß sie für die Besteuerung der Liegenschaften im Armen
vesen das Territorialprinzip aufftellt, indem bisher die

»aherige Steuer am Domizil entrichtet wurde. Durch diese
Bestimmung wird z. B. namentlich auch die Korpotalions

zemeinde Luzern getroffen, welche bis heute von ihrem
zroßen Liegenschaftskomplex keine Armensteuer bezahlt,
veil sie ihr einziges Domijzil in der Stadt Luzern hat, wo

s bekanntlich keine Armensteutr gibt. Künftig wird sie
agegen von ihren Liegenschaften da Armensieuern ent

ichten müssen, wo sich dieselben befinden, also in den
Zemeinden Horw, Kriens, Schwarzenberg u. s. f.

Im Weitern hat die Kommission beschlossen, daß die
ußer dem Kanton wohnenden Besiher luzernischer Liegen
schasten nicht berechtigt sein sollen, die auf den lehtecn
Jastenden Hypothekarschulden von dem Steuetlapital ad

uzlehen. Es ist nämlich vlelfach vorgekommen, daß solche
deule ihren im Kanton Luzern liegenden Grundbesih der

art mit singirten, d. h. in ihren eigenen Händen liegenden,
Zulien belasteten, daß kein daheriges Vermögen verblleb
and der Kanton somit mit leeren Händen abzlehen mußte.

Diesem Unfug soll nun der Riegel gestohßen werden.

Weniger einstimmig war die Kommission beyüglich des

wellen regierungerüthlichen Antrages, lautend: „An das
Aruenwesen der Heimatgemeinde ist nicht dloß das be

wegliche Vermögen, sondern auch der persönliche Er
werb der im Kanton wohnhasten Luzerner steuerpflichtig.“

Schon im Schooße des Negierungsrathes hatte sich bezünlich
zieser Vestimmung eine Differenz erboben. Die Minder
Jeit wollie nämlich den Erwerb am Wohnorie, statt am

deimattorte. besteuern. Hiedurch wäre errcicht worden, daß

die niedergelassenen Schweirerbürger ebenfalls zu Armen

teuern in der Wohngemeinde hätien herbeigezoden werden
können, da dann ehne unglelche Behandlung der nieder

jelassenen Schweizerbürger und der Kantonedürqger nicht
xistiren würde und die eidg. Vehörden keinen Grund inehr

um Einschreiten hätten, wie sie ihn bezüglich des Steuer-
jesezes von 1867 hauen, in welchem besiimmt wore::

war, daß die Kanlonsbürger die Armensteuer an die

Deimaigemeinde, die Nichtkantonsbirger dagegen an die

Wohngemeinde zu bezahlen haben. In der Konmmissian

vurde dieser regierungeräthliche Minderheittanitag wirder.
jolt und vereinigte 3 Stimmen auf sich, wahrend der

Mehrhelleantrag (VBersteuerung des Erwerbs aut Helmat

»xte) mit 4 Stimmen angenommen wurde. Gegen den

rxstern wurde namentlich geltend gemacht, daß ein solcher
Besteuerungemodus gerade denjenigen Gemeinden, die am

nelsten der Hülse bedilrfen, am wenigsten nühen wilrde;
denn die Zahi der Niedergelassenen, welche erwerbosteuer
oflichtig sind, sei daselbsu sehr geting.

Was mich selbst betrifft, so habe ich mich in der Kom.

niision grundsalich gegen die Beseuerumg
der Erwerb J im Armenwesen aus gesprochen, und

ch halte an diesem Siandpunkie fest. Meine diehfalligen
Bründe sind solgende:

Erstens muß vom persönlichen Erwerb jeht schon
Polizel. und Staatesteuer bezahlt werden, und es sallt


